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Safety bei Swisscom
Jugendschutz: referenzierte Grundlagen

• Arbeitsgesetz (ArG);Verordnung 5 (ArGV5) 
"Jugendarbeitschutzverordnung"

• GAV Gesamtarbeitsvertrag 2018 (mit Anhang 1 "Mitarbeitende mit 
Lehrvertrag (Lernende)" und Reglement "Löhne, Zulagen und Ersatz von 
Auslagen für Swisscom Lernende"

Ziel
• Die ArGV5 regelt den Schutz der Gesundheit und der Sicherheit der 

jugendlichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie ihrer 
physischen und psychischen Entwicklung.

ArGV5, Art. 4 "Gefährliche Arbeiten"
• 1 Jugendliche dürfen nicht für gefährliche Arbeiten beschäftigt werden
• 2 Als gefährlich gelten alle Arbeiten, die ihrer Natur nach oder aufgrund 

der Umstände, unter denen sie verrichtet werden, die Gesundheit, die 
Ausbildung und die Sicherheit der Jugendlichen sowie deren physische 
und psychische Entwicklung beeinträchtigen können
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Safety bei Swisscom
Jugendschutz: das Wichtigste in Kürze

• Bis 18 Jahre: sind gefährliche Arbeiten verboten, ausser die Tätigkeit ist zum 
Erlenen des Berufes unumgänglich;

• Ab 18 Jahren: gilt der gleiche Schutz wie für Erwachsene

• Schwere Lasten/Überanstrengungen: Viele junge Arbeitnehmer heben und 
tragen schwere Lasten, arbeiten in ungewohnten Haltungen od. führen 
repetitive Arbeiten  durch, die wiederholende Bewegungen erfordern.

• Das Wachstum der Knochen endet bei Knaben durchschnittlich mit 21 Jahren, 
bei Mädchen mit 18 Jahren. Überanstrengungen und ungewohnte Haltungen 
können Knochenmissbildungen verursachen!

• Suchtprävention: Viele Faktoren spielen mit in jungen Jahren mit, wenn es um 
die Bildung der eigenen Persönlichkeit geht. Bezüglich Suchtanfälligkeit kommt 
dem sozialen Umfeld eine Schlüsselrolle zu.  Alkohol – / und Tabakprävention 
gehören deshalb genauso zum Jugendschutz!

Arbeits- und Ruhezeit (Normalarbeitszeit für vollzeitbeschäftigten MA)
• Tägliche Arbeitszeit: 8 Std. (max. 9 Std.)
• Wochenarbeitszeit: 40 Std.
• Nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit, mind. 12 Std. ununterbrochene 

Freizeit/Ruhezeit
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Safety bei Swisscom
Jugendschutz: Flyer "Safety bei Swisscom – Jugendschutz"
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